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Online-Veranstaltung 
 

Gesprächsführung und Fragetechnik im Gerichtssaal  
vom 18.11.2024 bis 19.11.2024 

 
Inhalt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schwerpunkte: 
 
 
 
 
Arbeitsformen: 

Die Gesprächsführung im Gerichtssaal auch in turbulenten Situationen 
souverän in der Hand zu behalten, ist eine Herausforderung. Die 
vielschichtige Kommunikation mit Aussagepersonen, Klägern, 
Beklagten, Anwälten und Anwältinnen ist eine komplexe und 
störungsanfällige Gesprächssituation. Zeitdruck, emotionale, 
verschlossene, redselige oder provokante Prozessbeteiligte machen 
es manchmal schwer, in der Sache voranzukommen.  

In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Typen 
von Prozessbeteiligten und möglichen Störungen. Sie trainieren Mittel 
der Gesprächsführung, Frage- und Vernehmungstechniken, die den 
Umgang mit den Auskunftspersonen erleichtern und der 
Wahrheitsfindung dienen. Das eigene Repertoire an 
Interventionsmöglichkeiten wird erweitert. 

 
 Mittel der Gesprächsführung  
 Verschiedene Frage- und Vernehmungstechniken  
 Machtkämpfe erkennen und mit dem eigenen Status spielen  
 Interventionsmöglichkeiten bei Störungen 

 
 Theoretische Inputs und Reflexionen im Plenum 
 Praktische Übungen zu oben genannten Themen im Plenum 
 Übungen und Reflexionen in Kleingruppen 
 Individuelles Stärkenfeedback und lösungsorientierte 

Verbesserungstipps 
 Praktische Arbeit und Umsetzung in berufsbezogenen 

Rollenspielsituationen 
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Referentin: Karin G a n t e  ist ausgebildete Logopädin, Sängerin und 

Schauspielerin. Sie arbeitet seit 1997 als Trainerin und Coach in den 
Bereichen Selbstpräsentation, Kommunikation, Rhetorik und DIALOG-
Prozessbegleitung für Unternehmen, den öffentlichen Dienst und 
gemeinnützige Stiftungen. Seit 2004 leitet sie Seminare für 
Richter*innen und Staatsanwält*innen in mehreren Bundesländern und 
seit 2009 auch für die Deutsche Richterakademie. Von Karin Gante ist 
2002 das Buch „Ein starker Auftritt“ bei Hugendubel erschienen. 
 
 

Zeit: 18. November 2024 (Montag)                                             09.00 bis 16.00 Uhr 
19. November 2024 (Dienstag)                                           09.00 bis 16.00 Uhr 

 jeweils mit einer einstündigen Mittagspause und kürzeren Pausen 
 
 

 

Zielgruppe: Richterinnen und Richter aller Gerichtsbarkeiten, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte sowie sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
höheren Justizdienstes 
 

 
 

Ergänzende Angaben zum Datenschutz des Online-Seminars: 
 
Hinsichtlich der erforderlichen Informationen zum Datenschutz wird auf das anliegende Formular 
„Informationen zum Datenschutz“ hingewiesen. In diesem Seminar werden Inhalte im Rahmen einer 
Online-Videokonferenz-Anwendung vermittelt werden. Hierbei werden personenbezogene Daten 
erhoben, so dass insoweit die folgenden, darüberhinausgehenden Informationen erteilt werden: 
 
Erstens kann das gesprochene Wort selbst Informationen über einzelne Personen enthalten. 
Zweitens fallen bei der Videokonferenz auch Daten über die Teilnehmer*innen an, d. h. ihre 
Kontaktdaten, ihre Namen sowie Angaben über Zeit und Ort ihrer Teilnahme an der Konferenz. 
Eine Aufzeichnung der Veranstaltung findet aus Gründen des Datenschutzes nicht statt. 
Das Seminar findet online über die Meeting-Software Zoom (zoom.us) statt, die von der Referentin 
erworben wurde und über Server in der EU betrieben wird. 
 
Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, sofern Sie dieser mit der technischen 
Umsetzung zwingend verbundenen Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten zustimmen. Ihre 
Zustimmung gilt als erteilt, wenn Sie an dem Seminar teilnehmen.1   
 
Für die Teilnahme am Seminar ist es nicht erforderlich, dass Sie Software auf Ihrem Rechner 
installieren. Die Installation einer Desktop-App ist aber möglich. 

                                            
1 Siehe dazu Artikel 4, Nr. 11 der DSGVO: 
„Einwilligung der betroffenen Person bezeichnet jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise 
und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.“ 
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Bitte wählen Sie sich 15 Minuten vor dem Tagungsbeginn ein, um Ihre Technik zu testen. 
 
Wir empfehlen auch, dass Sie bereits vor dem Seminar die korrekte Funktionsweise von Kamera und 
Mikrofon Ihres Computers bzw. von externer Kamera/Mikrofon austesten, um schlechte Bild- oder 
Tonqualität ggf. vorab beheben zu können.  
 


